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STELLENAUSSCHREIBUNG

ABGEORDNETE(R) NATIONALE(R) SACHVERSTÄNDIGE(R)

1. Generaldirektion
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: C
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: Brüssel
- Referatsleiter



: HERMANS Stefaan








Tel. 02/2969288
- Gewünschter Dienstantritt

: Zweites Quartal 2010



Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Abordnung unter den Beschluss der Kommission vom 12.11.2008 über die Regelung für zur Kommission abgeordnete oder sich zu Zwecken der beruflichen Weiterbildung bei der Kommission aufhaltende nationale Sachverständige fallen wird. Der Text dieses Beschlusses ist auf http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_en.htm verfügbar.
2. Hauptzuständigkeitsbereiche :

Wir sind die Abteilung FTE/C.4, ein kleines Team von 20 Personen, zuständig für "Universitäten und Forscher". 

Der Hauptaufgabenbreich des/der neuen Kollegen/-in, der/die von uns gesucht wird, liegt in der weiteren Ausarbeitung, dem Monitoring und der Förderung einer kohärenten Strategie für universitäts-basierte Forschung, das Wissensdreieck (Erziehung, Forschung und Innovation) und Forscher im Rahmen des Europäischen Forschungsraumes und der EU2020 Strategie. Der/die neue Kollege/-in sollte Erfahrung im Bereich Politikentwicklung und Monitoring besitzen. Seine/ihre Aufgaben werden hauptsächlich in der Leitung von bestehenden oder neuen Initiativen innerhalb der obigen  Bereiche bestehen. Des Weiteren wird erwartet, dass der/die Kollege/-in an Sitzungen verschiedensten Niveaus teilnimmt und Konferenzen organisiert. Er/sie wird innerhalb der Abteilung und der Direktion in organisatorische, informative, administrative und logistische Aufgaben eingebunden sein.
3. Wichtigste Qualifikationen :

Er/sie sollte einen Hochschulabschluss haben; des Weiteren sollte er/sie Arbeitserfahrung in diesem Gebiet von mindestens 5 Jahren haben und sollte mit einem internationalen Arbeitsumfeld vertraut sein. Er/sie sollte teamfähig sein und über gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten verfügen. Arbeitserfahrung  innerhalb der europäischen Institutionen ist von Vorteil.  

4. Sprachen:

Er/sie sollte fließend Englisch sprechen. Ausreichende Kenntnisse einer weiteren Sprache der Gemeinschaft sind erforderlich.
